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SelbstständIg machen, NIC abhängıg
DITZ Moral der eratung auf dem Prüfstand

v eratung ıst alt WI1Ee die Menschheit kıner Veränderung unterworfen
sind freilich deren Institutionalisierungsformen SOWI1eE die damıt verbunde-
Nnen Ansprüche und krwartungen. Der heute boomende ar. diesbe-
züglichen Angeboten macht die rage ach einem zeitgemäfsen Beratungs-
ethos dringend. Der Autor, nhaber des Lehrstuhls fur Moraltheologie
der Katholisch-Theologischen Privatuniıiversıitat L1inz, rag ausgehend Vo  a

den Kompetenzen, die Ratsuchende entfalten können sollen ach ANSC-
Strukturen und Krıterien für eratung SOWI1eE ach den persön-

lıchen Voraussetzungen beratender Personen. Wenngleich der Fokus dabei
auf dem kirchlichen Kontext liegt, beanspruchen die Ausführungen Gel-
tung fur die gesamte Beratungsszene. (Redaktion)

Von fernöstlichen (jJurus bis Men- SCH begrenze ich mich 1mM Folgenden auf
schen, welche die Erdstrahlen CSSCIH, VO  b Jene Beratungsinhalte, die 1mM Regelfall

eine besondere existenzielle BetroffenheitPsychologInnen bis SupervisorInnen,
VO  b kommerziellen Beratungsunterneh- der Beratenen mıt sich bringen. ntier Be-
TIen bis gemeinnuützigen Beratungs- ratung verstehe ich el die fachkundige
stellen, VO  b der klassischen Beichte bis ZUFK Hilfestellung ZUFK eigenständigen Lösung
geistlichen Begleitung reichen Jene Ange- schwieriger TODIeme und Entscheidungen
bote, die den Sammelbegriff „Bera- 1mM persönlichen Einzelgespräch. Alle
C6  tung fallen In familiären Problemen deren Beratungsformen wI1Ie Seminare, [ .1-
bezüglich Ehe, Erziehung, Sexualität oder eralur, Selbsthilfegruppen us  s nehme ich
Schwangerschaft, In beruflichen Schwie- hier aUs, auch Wenn sich Manches VO

rigkeiten wI1Ie Berufswahl, Bewerbung, Kar- hier (Gesagten leicht auf solche ngebote
riereplanung oder Mobbing, OD In PSY- übertragen 1e
chischen, rechtlichen, finanziellen oder SC Sich ıIn schwierigen Entscheidungen
sundheitlichen otlagen oder für Fragen bei anderen Kat und olen, ist
bezüglich relizelt, Y> Relsen, Haus- ein Grun:  edürfnis des Menschen. Der
bau oder C‚ omputer CN gibt kein Problem Mensch möchte nicht es allein verant-
dieser Welt, für das nicht auch eine era- worten und Lragen MUSSeN. DIe ast wirk-
Lung ex1isltier ich eiINsamer Entscheidungen ist ıhm 1mM

Wle aber sind solche Beratungsange- Normalfall schwer. ugleic weiß
bote bewerten?® Wonach bemisst sich die Möglichkeit, sich die Hilfestellung
ihre fachliche und ethische Qualität, und anderer schenken lassen und deren Er-
wI1Ie kann diese gesichert oder entwickelt fahrung dankbar anzunehmen. Er kennt
werden? Bel der Beantwortung dieser Fra- die befreiende Wirkung, welche die distan-
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Von fernöstlichen Gurus bis zu Men-

schen, welche die Erdstrahlen messen, von 

PsychologInnen bis zu SupervisorInnen, 

von kommerziellen Beratungsunterneh-

men bis zu gemeinnützigen Beratungs-

stellen, von der klassischen Beichte bis zur 

geistlichen Begleitung reichen jene Ange-

bote, die unter den Sammelbegriff „Bera-

tung“ fallen. Ob in familiären Problemen 

bezüglich Ehe, Erziehung, Sexualität oder 

Schwangerschaft, in beruflichen Schwie-

rigkeiten wie Berufswahl, Bewerbung, Kar-

riereplanung oder Mobbing, ob in psy-

chischen, rechtlichen, finanziellen oder ge-

sundheitlichen Notlagen oder für Fragen 

bezüglich Freizeit, Hobby, Reisen, Haus-

bau oder Computer – es gibt kein Problem 

dieser Welt, für das nicht auch eine Bera-

tung existiert.

Wie aber sind solche Beratungsange-

bote zu bewerten? Wonach bemisst sich 

ihre fachliche und ethische Qualität, und 

wie kann diese gesichert oder entwickelt 

werden? Bei der Beantwortung dieser Fra-

gen begrenze ich mich im Folgenden auf 

jene Beratungsinhalte, die im Regelfall 

eine besondere existenzielle Betroffenheit 

der Beratenen mit sich bringen. Unter Be-

ratung verstehe ich dabei die fachkundige 

Hilfestellung zur eigenständigen Lösung 

schwieriger Probleme und Entscheidungen 

im persönlichen Einzelgespräch. Alle an-

deren Beratungsformen wie Seminare, Li-

teratur, Selbsthilfegruppen usw. nehme ich 

hier aus, auch wenn sich Manches vom 

hier Gesagten leicht auf solche Angebote 

übertragen ließe.

Sich in schwierigen Entscheidungen 

bei anderen Rat und Hilfe zu holen, ist 

ein Grundbedürfnis des Menschen. Der 

Mensch möchte nicht alles allein verant-

worten und tragen müssen. Die Last wirk-

lich einsamer Entscheidungen ist ihm im 

Normalfall zu schwer. Zugleich weiß er 

um die Möglichkeit, sich die Hilfestellung 

anderer schenken zu lassen und deren Er-

fahrung dankbar anzunehmen. Er kennt 

die befreiende Wirkung, welche die distan-
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zierte 1C. eiInes unbeteiligten Drıtten für gEWISSES Eigenleben 1mM Gegenüber den
ein konkretes Problem bedeuten kann. gemeinschaftlichen Glaubensvollzügen In

Insofern wundert CS nicht, dass die lturgle und Brauchtum. Selbst die Beicht-
TaxXls des eratens, und ZW ar des INsST1- beratung ist dort, CS S1€ gibt, VO  b Anfang
tutionalisierten (T) eratens, alt ist WIE 1mM Schutzraum des Zweiergesprächs
die Menschheit. So gibt CS 1mM antiken gesiedelt 1mM Unterschie: ZU. zunächst
Griechenland z7.B. die Orakel, die neben Ööffentlichen Charakter des Bufsverfahrens
Welssagungen ber die Zukunft auch prak- und der Lossprechung. amı ist S1e, weil
tischen Kat In schwierigen Entscheidungen Ööffentlicher Kontrolle eNTzZOgeN, besonders
geben Im en Testament werden ZW ar anfällig für Missbrauch, Dilettantismus
Welssagung und Zauberei eindeutig aD- und 1mM Extrem für Scharlatanerie.

S1e In besonderer e1se eiInes e1-elehnt (vgl. Lev 9,26.31; Din 18,9—12),
die qualifizierte eratung Urc. erfahrene Ethos, das sich normethisch In teils
Menschen aber als hilfreich empfohlen, da- und mıt en trafen bewehrten
mıt das olk Israel einen Weg gehen Verboten und tugendethisch In Tun  al-
kann: Mose lässt sich VO  u seiInem Schwie- Lungen der Beratenden manıifestieren 111U58585

V 1Lro vorbildhaft die Politik- Kirchenrechtliche Oormen SOWI1E pastorale
beratung In der Geschichte Israels geben Anweisungen für die Beichte geben davon
(vgl. x 18) Önlg Rehabeam, der die ZeugnIis, dass die Kirche diesen Regelungs-
Ratschläge der erfahrenen en verwirft, grundsätzlich immer esehen hat.

Was hier VO  b dezidiert kirchlicher Be-bewirkt damıit die paltung Israels und den
Verlust der eigenen Herrschaft ber das ratung gesagtl wurde, gilt selbstverständlic.
Nordreich (vgl. KOÖöN 1 3 Chr 10) für jede eratung. Wenn also 1mM Folgenden

Auch die Kirche hat „VOIN Beginn an  C6 die Frage ach einem zeitgemäßen era-
Menschen beraten. Selit dem J. ziehen tungsethos gestellt wird, dann geschieht
sich asketisch ebende Menschen als FEIN- dies ZW ar punktuell mıt spezifischem 1C.
stiedlerInnen In die uste zurück. Weil die auf die Kirche, soll aber genere die gesamte
eratung offensichtlich ihren wesentT- Beratungsszene In den 1C. nehmen. In
lichsten ufgaben gehört, werden S1e schon einem ersten chritt soll el eklärt WEI -

bald als usten- Väter  C6 und „Mütter“ den, In welche ichtung sich Beratungssu-
bezeichnet. Selbst Politiker und ächtige chende entwickeln können sollen, welche
suchen teils TIeIlc ihren Rat, WIE CS normatıve Leitvorstellung WITFr mithin VO  b

z B für den Mönchsvater Antonlos hinrei- ihnen en Tst dann kann efragt WEeI-

en! dokumentiert 1st. Im Gefolge enTl- den, welche Strukturen der Qualität e1ner
steht die CAFrs  1che Beratungslitera- eratung dienen und welche persönlichen
LUur, en die Apophtegmata Patrum Voraussetzungen heratende ersonen mi1t-
AaUS dem J. als gesammelte Dokumenta- bringen Dbzw. entwickeln ollten
tion der Ratschläge der Wustenvater.

eratung wird also als immanenter
Bestandteil kirchlicher Verkündigung und Voraussetzungen auf Seriten

des RatsuchendenDiakonie verstanden und als ein wesentT-
licher 1enst aufgefasst, den Menschen
einander schenken können. DIe kirchlich Was ist das el für eine bera-
anerkannte und geförderte Beratungspra- tende Person® elche Fähigkeiten, welche
X15 jedoch zwangsläufig immer ein ompetenzen soll S1e Urc die eratung
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zierte Sicht eines unbeteiligten Dritten für 

ein konkretes Problem bedeuten kann.

Insofern wundert es nicht, dass die 

Praxis des Beratens, und zwar des insti-

tutionalisierten (!) Beratens, so alt ist wie 

die Menschheit. So gibt es im antiken 

Griechenland z.B. die Orakel, die neben 

Weissagungen über die Zukunft auch prak-

tischen Rat in schwierigen Entscheidungen 

geben. Im Alten Testament werden zwar 

Weissagung und Zauberei eindeutig ab-

gelehnt (vgl. Lev 19,26.31; Dtn 18,9–12), 

die qualifizierte Beratung durch erfahrene 

Menschen aber als hilfreich empfohlen, da-

mit das Volk Israel einen guten Weg gehen 

kann: Mose lässt sich von seinem Schwie-

gervater Jitro vorbildhaft die erste Politik-

beratung in der Geschichte Israels geben 

(vgl. Ex 18). König Rehabeam, der die 

Ratschläge der erfahrenen Alten verwirft, 

bewirkt damit die Spaltung Israels und den 

Verlust der eigenen Herrschaft über das 

Nordreich (vgl. 1 Kön 12; 2 Chr 10).

Auch die Kirche hat „von Beginn an“ 

Menschen beraten. Seit dem 3. Jh. ziehen 

sich asketisch lebende Menschen als Ein-

siedlerInnen in die Wüste zurück. Weil die 

Beratung offensichtlich zu ihren wesent-

lichsten Aufgaben gehört, werden sie schon 

bald als (Wüsten-) „Väter“ und „Mütter“ 

bezeichnet. Selbst Politiker und Mächtige 

suchen – teils brieflich – ihren Rat, wie es 

z.B. für den Mönchsvater Antonios hinrei-

chend dokumentiert ist. Im Gefolge ent-

steht die erste christliche Beratungslitera-

tur, allen voran die Apophtegmata Patrum 

aus dem 5. Jh. als gesammelte Dokumenta-

tion der Ratschläge der Wüstenväter.

Beratung wird also als immanenter 

Bestandteil kirchlicher Verkündigung und 

Diakonie verstanden und als ein wesent-

licher Dienst aufgefasst, den Menschen 

einander schenken können. Die kirchlich 

anerkannte und geförderte Beratungspra-

xis führt jedoch zwangsläufig immer ein 

gewisses Eigenleben im Gegenüber zu den 

gemeinschaftlichen Glaubensvollzügen in 

Liturgie und Brauchtum. Selbst die Beicht-

beratung ist dort, wo es sie gibt, von Anfang 

an im Schutzraum des Zweiergesprächs an-

gesiedelt – im Unterschied zum zunächst 

öffentlichen Charakter des Bußverfahrens 

und der Lossprechung. Damit ist sie, weil 

öffentlicher Kontrolle entzogen, besonders 

anfällig für Missbrauch, Dilettantismus 

und im Extrem sogar für Scharlatanerie. 

Sie bedarf in besonderer Weise eines ei-

genen Ethos, das sich normethisch in teils 

strengen und mit hohen Strafen bewehrten 

Verboten und tugend ethisch in Grundhal-

tungen der Beratenden manifestieren muss. 

Kirchenrechtliche Normen sowie pastorale 

Anweisungen für die Beichte geben davon 

Zeugnis, dass die Kirche diesen Regelungs-

bedarf grundsätzlich immer gesehen hat.

Was hier von dezidiert kirchlicher Be-

ratung gesagt wurde, gilt selbstverständlich 

für jede Beratung. Wenn also im Folgenden 

die Frage nach einem zeitgemäßen Bera-

tungsethos gestellt wird, dann geschieht 

dies zwar punktuell mit spezifischem Blick 

auf die Kirche, soll aber generell die gesamte 

Beratungsszene in den Blick nehmen. In 

einem ersten Schritt soll dabei geklärt wer-

den, in welche Richtung sich Beratungssu-

chende entwickeln können sollen, welche 

normative Leitvorstellung wir mithin von 

ihnen haben. Erst dann kann gefragt wer-

den, welche Strukturen der Qualität einer 

Beratung dienen und welche persönlichen 

Voraussetzungen beratende Personen mit-

bringen bzw. entwickeln sollten.

1. Voraussetzungen auf Seiten
des Ratsuchenden

Was ist das Leitbild für eine zu bera-

tende Person? Welche Fähigkeiten, welche 

Kompetenzen soll sie durch die Beratung 
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gewinnen Dbzw. entfalten können? Im (sJrun- s 10228 „informed consent“ der Medizin 111U55

de steckt die Antwort auf diese Frage schon deshalb In jeder eratung die verständliche
1mM Begriff der eratung, der alt och g Vermittlung VO  b wichtigen Gesichtspunk-
nicht iıst. Das Selbstverständnis der „Fach- ten der anstehenden Problematik höchste
leute“ als „BeraterInnen” impliziert nam- Prioritat en
ich 1mM Umkehrschluss, dass die Beratenen Das el aber auch: KlientInnen sol-

Ende eine eigenständige Entscheidung len nicht VO  u ihrem Berater abhängig WEeI -

ZUFK Lösung ihrer TODIeme fällen können. den weder psychisch och In anderer
Nicht die BeraterInnen reffen stellvertre- Form. Beratende dürfen nicht ıIn die
tend für die KlientInnen die Entscheidung, des (jJurus schlüpfen, der absolute Nntier-
sondern diese selbst werden Uurc die Be- würfigkeit ordert und keinen Widerspruch
ratung In die Lage autonom zulässt. 1elmehr sollen S1€ die nüchterne
handeln und eigenständiger en Distanz ihrer KlientInnen den SCHE-

Das ist ein Paradigmenwechsel 11- benen Ratschlägen Öördern. Ratsuchende
ber dem klassischen Bild VO  b eratung. werden diese VO  b sich AaUuSs gründlich be-
Wle 1mM Arzt-Patienten-Verhältnis wurde denken und nicht leichtfertig verwerfen.
auch In Beratungssituationen ange VO  b e1- Denn S1e bringen Ja ein grundsätzliches
Ner paternalistischen Beziehung dUSSCHAI- Vertrauen ZUFK beratenden Person mıt.
gCH Der Beratende sagt dem Ratsuchen-
den 1pp und klar, Was tun und Was

lassen hat. Es ist natürlich bequemer, Qualitätsmanagemen
Wenn der Fachmann oder die achiIrau der Beratungsstruktur
die Verantwortung für das Handeln der
KlientInnen übernimmt. Nicht die atsu- Wenn das £e1 der beratenden
henden nehmen ihr Leben In die Hand, Person eine eigenständige, SC
S1e überlassen sich vielmehr SahzZ der „FUÜr- enüber sich selbst WwIe dem/der era-
sorge” ihrer RatgeberInnen. Im Zweifelsfall tenden kritisch entscheidende Persönlich-
können S1€ die Schuld abwälzen und keit ist, dann stellt sich In einem zwelıten
ihre eigenen Hände In NSCHU. waschen. chritt die Frage, welche (formalen) era-

eute jedoch gilt CS als ausgewlesenes tungsstrukturen dem förderlich Sind. 1ese
el professioneller eratung, dass die Strukturen formen Je eigene Beratungssys-
KlientInnen ZUFK Eigenständigkeit eführt, teme, eiwa das System seelsorglicher oder
In ihrer Eigenverantwortung und ihrem Jenes psychologischer eratung. Welches
selbst überlegten Handeln gefördert WEeI- „Gerüst“ brauchen solche Systeme, Wenn
den ollen DIe uns der eratung ist CS S1€ ihre Qualität sichern und entwickeln
olglich, ihnen Jene Hiınwelse und Frage- wollen? Im Grunde en sich 1mM Rahmen
stellungen die and geben, die eine professioneller, wissenschaftlich fundierter
qualifizierte Entscheidung ermöglichen. eratung VOLF em vier 1terien heraus-
utonomıle erfordert Information und Re- gebildet:
flexion. Nur eine aufgeklärte Entscheidung
kann mıt er Wahrscheinlichkeit ZU. Rationalität: eratung basiert auf

nachvollziehbaren Erkenntnissen bergewünschten rgebnis führen Wle 1mM

Wiıe übrigens uch schon viele Wustenvater anstrebten: Vgl Anselm Grün, Geistliche Beglei-
(ung bei den Wustenvatern, Münsterschwarzach 1991, 4545
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gewinnen bzw. entfalten können? Im Grun-

de steckt die Antwort auf diese Frage schon 

im Begriff der Beratung, der so alt noch gar 

nicht ist. Das Selbstverständnis der „Fach-

leute“ als „BeraterInnen“ impliziert näm-

lich im Umkehrschluss, dass die Beratenen 

am Ende eine eigenständige Entscheidung 

zur Lösung ihrer Probleme fällen können. 

Nicht die BeraterInnen treffen stellvertre-

tend für die KlientInnen die Entscheidung, 

sondern diese selbst werden durch die Be-

ratung in die Lage versetzt, autonom zu 

handeln und eigenständiger zu leben.

Das ist ein Paradigmenwechsel gegen-

über dem klassischen Bild von Beratung. 

Wie im Arzt-Patienten-Verhältnis wurde 

auch in Beratungssituationen lange von ei-

ner paternalistischen Beziehung ausgegan-

gen: Der Beratende sagt dem Ratsuchen-

den klipp und klar, was er zu tun und was 

er zu lassen hat. Es ist natürlich bequemer, 

wenn der Fachmann oder die Fachfrau 

die Verantwortung für das Handeln der 

KlientInnen übernimmt. Nicht die Ratsu-

chenden nehmen ihr Leben in die Hand, 

sie überlassen sich vielmehr ganz der „Für-

sorge“ ihrer RatgeberInnen. Im Zweifelsfall 

können sie sogar die Schuld abwälzen und 

ihre eigenen Hände in Unschuld waschen.

Heute jedoch gilt es als ausgewiesenes 

Leitbild professioneller Beratung, dass die 

KlientInnen zur Eigenständigkeit geführt, 

in ihrer Eigenverantwortung und ihrem 

selbst überlegten Handeln gefördert wer-

den sollen1. Die Kunst der Beratung ist es 

folglich, ihnen jene Hinweise und Frage-

stellungen an die Hand zu geben, die eine 

qualifizierte Entscheidung ermöglichen. 

Autonomie erfordert Information und Re-

flexion. Nur eine aufgeklärte Entscheidung 

kann mit hoher Wahrscheinlichkeit zum 

gewünschten Ergebnis führen. Wie im 

sog. „informed consent“ der Medizin muss 

deshalb in jeder Beratung die verständliche 

Vermittlung von wichtigen Gesichtspunk-

ten der anstehenden Problematik höchste 

Priorität haben.

Das heißt aber auch: KlientInnen sol-

len nicht von ihrem Berater abhängig wer-

den – weder psychisch noch in anderer 

Form. Beratende dürfen nicht in die Rolle 

des Gurus schlüpfen, der absolute Unter-

würfigkeit fordert und keinen Widerspruch 

zulässt. Vielmehr sollen sie die nüchterne 

Distanz ihrer KlientInnen zu den gege-

benen Ratschlägen fördern. Ratsuchende 

werden diese von sich aus gründlich be-

denken und nicht leichtfertig verwerfen. 

Denn sie bringen ja ein grundsätzliches 

Vertrauen zur beratenden Person mit.

2. Qualitätsmanagement
der Beratungsstruktur

Wenn das Leitbild der zu beratenden 

Person eine autonome, eigenständige, ge-

genüber sich selbst wie dem/der Bera-

tenden kritisch entscheidende Persönlich-

keit ist, dann stellt sich in einem zweiten 

Schritt die Frage, welche (formalen) Bera-

tungsstrukturen dem förderlich sind. Diese 

Strukturen formen je eigene Beratungssys-

teme, etwa das System seelsorglicher oder 

jenes psychologischer Beratung. Welches 

„Gerüst“ brauchen solche Systeme, wenn 

sie ihre Qualität sichern und entwickeln 

wollen? Im Grunde haben sich im Rahmen 

professioneller, wissenschaftlich fundierter 

Beratung vor allem vier Kriterien heraus-

gebildet:

– Rationalität: Beratung basiert auf 

nachvollziehbaren Erkenntnissen über 

1 Wie es übrigens auch schon viele Wüstenväter anstrebten: Vgl. Anselm Grün, Geistliche Beglei-
tung bei den Wüstenvätern, Münsterschwarzach 1991, 45–48.
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Ursachen, Zusammenhänge und LO- litizierte Beratungsmethode hat ihre
sungsmöglichkeiten der für die Pro- genulnen Girenzen. Indem S1€ sich auf
blemstellung relevanten Faktoren. einen spezifischen Blickwinkel be-
Intultionen können bestenfalls dort schränkt, AaUS dem heraus S1€ ein Pro-

blem betrachtet und lösen versucht,und solange eine Entscheidungen be-
gründende spielen, WIE solche blendet S1€ zugleic andere, WOmMOg-
Erkenntnisse nachweislich fehlen. S1e ich ebenfalls hilfreiche Betrachtungs-
werden aber ach rationaler a- welsen aUsS Daher ist ein methodenbe-
LunNng drängen und das Mühen darum wUusstes Arbeiten 1mM Beratungsbereich
verlangen. immer mıt Selbstbescheidung verbun-
Iransparenz: Serlöse eratung basiert den und verlangt nachgerade die Be-
nicht auf einem myster1ösen Geheim- reitschaft interdisziplinärer OO0Dpe-
wI1ssen,;, das 1Ur In geschlossenen /ir- ratiıon für den Fall, dass ein Problem
keln weitergegeben wird, sondern ruht mehrdimensional gelagert ist eiwa
auf Erkenntnissen, die mindestens IN - 1mM Grenzbereich zwischen Psycholo-
nerhalb der jeweiligen Berufsgruppe gie und Medizin oder zwischen PSYy-
en und Lransparent dargestellt und chologie und Seelsorge. DIe beidersel-
diskutiert werden. Publizität ist ein tige Bereitschaft ZUTFK KOooperation ist
unerlässliches Kennzeichen ernsthaf- hier unerlässlich ZUFK Problemlösung.‘
ter Beratungsmethoden.
Diskursivität: Wle In der Wissenschaft Angesichts einer FElut nicht rationaler,
kann auch 1mM Rahmen VO  u eratung intransparenter und dem kritischen DIS-
Qualität 1Ur ber ständigen, kontro- kurs entzogener Ratgeberangebote IHNan

VeISen Diskurs gesichert werden. DIe- en Mondkalender, Erdstrahlen, Was-
SCI Diskurs sichert die Aufdeckung seradern, Astrologie, aber auch weithin
VO  b irrıgen Annahmen und die stetige akzeptierte ngebote wI1Ie Homöopathie
Weiterentwicklung und Ausdif(feren- oder Familienaufstellung sind diese KrI1-

teriıen es andere als selbstverständlic.zierung des „State of the art  d Wo Be-
rateriInnen ihre Ansätze eiInem olchen Es 1111US55 verblüffen, dass ausgerechnet 1mM
Diskurs entziehen, ijeg der erdac. nachaufgeklärten Zeitalter irrationale, SC
nahe, dass diese den anerkannten heimnisumwitterte und teilweise
Qualitätsstandards nicht stan  en ausgesprochen autorıtar vermiittelte Be-
uf jeden Fall aber verweligern S1e sich ratungsangebote CUuU«eCc Faszınatiıon und
der Fortentwicklung ihrer eihoden. Ausstrahlung entfalten. Dem gegenüber
DIe Bereitschaft kontinuilerlicher werden dann die bewährten Beratungs-
Fortbildung ist ıIn diesem Kontext angebote als „Schul”-Angebote abgetan:
erlässlich für gute Beratung.“ „Schulmedizin”, „Schulpsychologie” >

Disziplinäre Selbstbeschränkung und als Se1 die Schule (gemeint ist die Nıver-
interdisziplinäre enheit: Jede ( UA- sität!) Verwerfifliches oder mindes-

Vgl 7, 5 Cdie Präambel der ethischen Richtlinien der DGP Uun: des BDP 1n Deutsche Gesell-
SC  d  ur Psychologie (DGPs)/Berufsverband Adeutscher Psychologinnen und Psychologen
Ethische Richtlinien der DGP Uun: des BDP zugleich Berufsordnung des BDP VO 1:
www.dgps.de/dgps/satzung/003.php4#D1 (Stand 08.2005)
Vgl die Präambel und Kapitel 1).1.5 der ethischen Richtlinien der DGP und des BDP s Anm 2)
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2 Vgl. z.B. die Präambel der ethischen Richtlinien der DGP und des BDP, in: Deutsche Gesell-
schaft  für Psychologie (DGPs)/Berufsverband deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP), 
Ethische Richtlinien der DGP und des BDP, zugleich Berufsordnung des BDP, vom 29.9.98, in: 
www.dgps.de/dgps/satzung/003.php4#D1 (Stand: 08.2005).

3 Vgl. die Präambel und Kapitel D.I.5 der ethischen Richtlinien der DGP und des BDP (s. Anm. 2).
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Ursachen, Zusammenhänge und Lö-

sungsmöglichkeiten der für die Pro-

blemstellung relevanten Faktoren. 

Intuitionen können bestenfalls dort 

und solange eine Entscheidungen be-

gründende Rolle spielen, wie solche 

Erkenntnisse nachweislich fehlen. Sie 

werden aber nach rationaler Erklä-

rung drängen und das Mühen darum 

verlangen.

– Transparenz: Seriöse Beratung basiert 

nicht auf einem mysteriösen Geheim-

wissen, das nur in geschlossenen Zir-

keln weitergegeben wird, sondern ruht 

auf Erkenntnissen, die mindestens in-

nerhalb der jeweiligen Berufsgruppe 

offen und transparent dargestellt und 

diskutiert werden. Publizität ist ein 

unerlässliches Kennzeichen ernsthaf-

ter Beratungsmethoden.

– Diskursivität: Wie in der Wissenschaft 

kann auch im Rahmen von Beratung 

Qualität nur über ständigen, kontro-

versen Diskurs gesichert werden. Die-

ser Diskurs sichert die Aufdeckung 

von irrigen Annahmen und die stetige 

Weiterentwicklung und Ausdifferen-

zierung des „state of the art“. Wo Be-

raterInnen ihre Ansätze einem solchen 

Diskurs entziehen, liegt der Verdacht 

nahe, dass diese den anerkannten 

Qualitätsstandards nicht standhalten. 

Auf jeden Fall aber verweigern sie sich 

der Fortentwicklung ihrer Methoden. 

Die Bereitschaft zu kontinuierlicher 

Fortbildung ist in diesem Kontext un-

erlässlich für gute Beratung.2

– Disziplinäre Selbstbeschränkung und 

interdisziplinäre Offenheit: Jede qua-

lifizierte Beratungsmethode hat ihre 

genuinen Grenzen. Indem sie sich auf 

einen spezifischen Blickwinkel be-

schränkt, aus dem heraus sie ein Pro-

blem betrachtet und zu lösen versucht, 

blendet sie zugleich andere, womög-

lich ebenfalls hilfreiche Betrachtungs-

weisen aus. Daher ist ein methodenbe-

wusstes Arbeiten im Beratungsbereich 

immer mit Selbstbescheidung verbun-

den und verlangt nachgerade die Be-

reitschaft zu interdisziplinärer Koope-

ration für den Fall, dass ein Problem 

mehrdimensional gelagert ist – etwa 

im Grenzbereich zwischen Psycholo-

gie und Medizin oder zwischen Psy-

chologie und Seelsorge. Die beidersei-

tige Bereitschaft zur Kooperation ist 

hier unerlässlich zur Problemlösung.3

Angesichts einer Flut nicht rationaler, 

intransparenter und dem kritischen Dis-

kurs entzogener Ratgeberangebote – man 

denke an Mondkalender, Erdstrahlen, Was-

seradern, Astrologie, aber auch weithin 

akzeptierte Angebote wie Homöopathie 

oder Familienaufstellung – sind diese Kri-

terien alles andere als selbstverständlich. 

Es muss verblüffen, dass ausgerechnet im 

nachaufgeklärten Zeitalter irrationale, ge-

heimnisumwitterte und teilweise sogar 

ausgesprochen autoritär vermittelte Be-

ratungsangebote neue Faszination und 

Ausstrahlung entfalten. Dem gegenüber 

werden dann die bewährten Beratungs-

angebote als „Schul“-Angebote abgetan: 

„Schulmedizin“, „Schulpsychologie“ – so, 

als sei die Schule (gemeint ist die Univer-

sität!) etwas Verwerfliches oder mindes-
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tens /welt- bis Drittklassiges, und als und ist außerdem mıt kanonistischen Nor-
könnte gute eratung 1Ur VO  b Menschen TIen und Sanktionen Allerdings,
kommen, die AaUS der Schuldisziplin aUS- und das I11US5 der eologe hrlich und
scheren. DIe uns eratung wird beschämt eingestehen, sind hier ZweIl
verstanden als das handwerkliches genscheinliche Defizite festzustellen:
ben und Lernen nicht braucht, Ja das sich Erstens gibt CN keinerlei kirchliches
dem Üben, das mıt dem Begriff der „Schu- Normensystem für seelsorgliche eratung

aufßerhalb der Beichte und dies, obwohl,le  C6 angesprochen ist, gerade entzieht.
Es soll hier nicht behauptet werden, WwIe schon gesagl, die geistliche eratung

dass alles, Was AaUuSs den chulen des WIS- eine bis den Wustenvatern zurück re1l-
SCI15 kommt, unumstößlich richtig 1st. Es chende, breite Tradition hat. Bel er Skep-
soll auch nicht behauptet werden, dass alle, S15 hat das kirchliche Amt die seelsorgliche
die In einer olchen Schule ihr Examen CI - eratung aufßerhalb der Beichte (meist
folgreich bestanden aben, automatisch die Uurc In spiritualibus erfahrene Laien!)
besten und verlässlichsten RatgeberInnen Nn1ie völlig untersagt. Es hat aber auch Jen-
Sind. Wohl aber Se1 die ese aufgestellt, SEITS dogmatischer Grundüberzeugungen
dass Beratungssysteme, die ihre Theorie Nn1ie ıIn größerem Umfang regelnd und
und PraxIıs einer SCHhullschen Diskussion normierend auf das System seelsorglicher
und inübung 1mM Sinne der genannten eratung Einfluss Das {ut pa
vier Krıterlien unterstellen, mıt weIlt grö- radoxer e1se als ersier ein Lale, der ZU.

ßBerer Wahrscheinlichkeit eine qualitativ Zeitpunkt der Abfassung SE1INES Exerzitien-
hochwertige eratung garantieren als Jene ucC. e1iNnes Buchs für Exerzitienbeglei-
Beratungssysteme, die das nicht un erInnen, also RatgeberInnen och nicht

Mıt anderen Worten (,ute eratung theologisch gebildete oder ZU. Tiester
bedarf STIrukture der Institutionalisierung. geweihte Jgnatius VO  b Loyola.

/weltens für die Beichte einS1e 1111US55 In eine Diskursgemeinschaft e1n-
gebettet se1nN, die are und nachvollzieh- sammenhängendes, In sich konsistentes
bare Diskursregeln hat und Verstöße (‚Orpus VO  b Oormen. DIe diesbezüglichen
diese Regeln auch ahnden kann. Insofern Oormen 1mM eX Ur1s (anonI1cı sind
braucht gute eratung eine „Community” verstireut und ergeben bei weltem kein (Je-
mıt einer spezifischen Standesordnung. SAMLDL eiInes Ethos des Beichtpriesters
ersonen, welche die Mindesterfordernisse oder eiInNnes Qualitätsmanagements der Be-
dieser Ordnung nicht er  en, werden VO  b ratung 1mM Rahmen des Beichtsakraments.
vorneherein VO  b der Zulassung JL1- Offenkundig wird die Beichte och immer
I  5 Und zugelassene BerateriInnen, die sehr als richterliches und wenI1g als
nicht ach dem aktuellen an der uns therap eutisches Geschehen angesehen
beraten, werden sanktioniert, die Qua obgleic. S1€ ach C A  5 /& die beiden
lLität des Beratungssystems sichern. Aspekte gleichberechtigt beinhalten sollte

dieIn en Beratungsberufen gibt CN Ausgerechnet „Schulseelsorge”
Richtlinien und Sanktionssysteme. Auch bleibt also hinter der Schulmedizin und
das klassische kirchliche Beratungsange- Schulpsychologie zurück, CS die
bot, die Beichte, hat zumindest auf dem Pa- Sicherung der Qualität des Beratungssys-
pler ber die Priesterweihe hinaus ehende tems geht. Wle aber sieht CS 1mM 1NDIIIC.
Sstrenge Zulassungsbedingungen (can. 970) auf die Qualität der beratenden ersonen
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tens Zweit- bis Drittklassiges, und so als 

könnte gute Beratung nur von Menschen 

kommen, die aus der Schuldisziplin aus-

scheren. Die Kunst guter Beratung wird 

verstanden als etwas, das handwerkliches 

Üben und Lernen nicht braucht, ja das sich 

dem Üben, das mit dem Begriff der „Schu-

le“ angesprochen ist, gerade entzieht.

Es soll hier nicht behauptet werden, 

dass alles, was aus den Schulen des Wis-

sens kommt, unumstößlich richtig ist. Es 

soll auch nicht behauptet werden, dass alle, 

die in einer solchen Schule ihr Examen er-

folgreich bestanden haben, automatisch die 

besten und verlässlichsten RatgeberInnen 

sind. Wohl aber sei die These aufgestellt, 

dass Beratungssysteme, die ihre Theorie 

und Praxis einer schulischen Diskussion 

und Einübung im Sinne der genannten 

vier Kriterien unterstellen, mit weit grö-

ßerer Wahrscheinlichkeit eine qualitativ 

hochwertige Beratung garantieren als jene 

Beratungssysteme, die das nicht tun.

Mit anderen Worten: Gute Beratung 

bedarf strukturell der Institutionalisierung. 

Sie muss in eine Diskursgemeinschaft ein-

gebettet sein, die klare und nachvollzieh-

bare Diskursregeln hat und Verstöße gegen 

diese Regeln auch ahnden kann. Insofern 

braucht gute Beratung eine „Community“ 

mit einer spezifischen Standesordnung. 

Personen, welche die Mindesterfordernisse 

dieser Ordnung nicht erfüllen, werden von 

vorneherein von der Zulassung ausgenom-

men. Und zugelassene BeraterInnen, die 

nicht nach dem aktuellen Stand der Kunst 

beraten, werden sanktioniert, um die Qua-

lität des Beratungssystems zu sichern.

In allen Beratungsberufen gibt es 

Richtlinien und Sanktionssysteme. Auch 

das klassische kirchliche Beratungsange-

bot, die Beichte, hat zumindest auf dem Pa-

pier über die Priesterweihe hinaus gehende 

strenge Zulassungsbedingungen (can. 970) 

und ist außerdem mit kanonistischen Nor-

men und Sanktionen behaftet. Allerdings, 

und das muss der Theologe ehrlich und 

beschämt eingestehen, sind hier zwei au-

genscheinliche Defizite festzustellen:

Erstens gibt es keinerlei kirchliches 

Normensystem für seelsorgliche Beratung 

außerhalb der Beichte – und dies, obwohl, 

wie schon gesagt, die geistliche Beratung 

eine bis zu den Wüstenvätern zurück rei-

chende, breite Tradition hat. Bei aller Skep-

sis hat das kirchliche Amt die seelsorgliche 

Beratung außerhalb der Beichte (meist 

durch in spiritualibus erfahrene Laien!) 

nie völlig untersagt. Es hat aber auch jen-

seits dogmatischer Grundüberzeugungen 

nie in größerem Umfang regelnd und 

normierend auf das System seelsorglicher 

Beratung Einfluss genommen. Das tut pa-

radoxer Weise als erster ein Laie, der zum 

Zeitpunkt der Abfassung seines Exerzitien-

buchs – eines Buchs für Exerzitienbeglei-

terInnen, also RatgeberInnen – noch nicht 

theologisch gebildete oder zum Priester 

geweihte Ignatius von Loyola.

Zweitens fehlt für die Beichte ein zu-

sammenhängendes, in sich konsistentes 

Corpus von Normen. Die diesbezüglichen 

Normen im Codex Iuris Canonici sind 

verstreut und ergeben bei weitem kein Ge-

samtbild eines Ethos des Beichtpriesters 

oder eines Qualitätsmanagements der Be-

ratung im Rahmen des Beichtsakraments. 

Offenkundig wird die Beichte noch immer 

zu sehr als richterliches und zu wenig als 

therapeutisches Geschehen angesehen 

– obgleich sie nach can. 978 § 1 die beiden 

Aspekte gleichberechtigt beinhalten sollte.

Ausgerechnet die „Schulseelsorge“ 

bleibt also hinter der Schulmedizin und 

Schulpsychologie zurück, wo es um die 

Sicherung der Qualität des Beratungssys-

tems geht. Wie aber sieht es im Hinblick 

auf die Qualität der beratenden Personen 
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aus® Was ist VO  b Bedeutung, nicht 1Ur ONECIN, die den Beichtenden unmittel-
systemische, sondern auch individuelle bar verräat, ebenso wI1Ie den indirekten
Standards sichern? eDrauc des ıIn der Beichte W  I1-

185SeNs In einer e1ISE, die den
Beichtenden schädigen könnte. em

Qualitätsmerkmale gilt das Beichtgeheimnis ausnahmslos,
der Heratenden Person selbst dort, CS die Kettung VO  b

Leben geht, und ist mıt der höchsten
Auch die Qualitäten der einzelnen Be- kirchenrechtlich denkbaren Sanktion

rateriInnen MUSSeN daran WEeI- belegt: Bel direkter Verletzung erfolgt
den, OD S1€ die um{fassende Autonomuie der sofort die Tatstrafe der Exkommuni-
KlientInnen einfordern und ördern. Und kation, bel indirekter Verletzung eine
ıIn der Tat lässt sich zeigen, dass die tradi- „ANSCHICSSCHEC trafe“.
tionellen Oormen und Grundtugenden für DIe Verbote übertriebenen Nachfragens
ersonen 1mM Beratungsdienst dieses und überzogenen Bewertens gewähr-
Ziel 1mM Auge en Dabei finden sich die eisten die Diskretion ad intra. Es geht
negativen Verbotsnormen verständlicher- nicht darum, dass die beratende Per-

SOM sich ein Geschehen bis 1Ins letzteWwWEeIsSe äufiger ıIn den jeweiligen Standes-
ordnungen als die positiven Gebotsnormen Detail hinein vorstellen kann, sondern
oder G(rundhaltungen. eiztere werden dass S1e viel Informationen erhält,
eher ber Ausbildungsordnungen vermıit- WwIe S1€ ZUTFK oliden eratung braucht
telt, Ssowelılt solche vorhanden Sind. Hıer ist jeder verdeckte VoyeurIs-

IU vermeiden. Das KirchenrechtWas also sind die TUnNn: legenden Ver-
hote für BerateriInnen® Entlang des rch- ordert deshalb VO Beichtpriester
lichen Rechts lassen sich VOLF em drei Behutsamkeit beim Nachfragen und
Verbote herausarbeiten, die letztlich In Ausforschen (can. 979) Mag das auch
en Beratungsberufen das Grundgerüst ursprünglich besonders 1mM 1C. auf
VO  b Verboten bilden das sechste gemeint SCWESCH

se1IN, gilt CN doch bezüglich jeglicher
Das Schweigegebot sichert die Diskre- aterle. 1INZzuUu kommen I11US5 eine
fi0on ad ZU. Schutz der Persön- grofße Vorsicht, Was bewertende Auße-
1C.  (1 des Klienten. Es ist nicht 1Ur IUNSCH des Ratgebers eIrı Sowohl
In praktisch en Standesordnungen vorschnelle Verharmlosungen („ach,
VO  b Beratungsberufen enthalten und
mıt Sanktionen bewehrt,* sondern Weiterführende Liıteratur
auch eıtens demokratischer Staaten Isidor aumgartner, Pastoralpsychologie,gesetzlich anerkannt und ber- Düsseldorf 1990
griffe staatlicher Urgane weitgehend Konrad Baumgartner/ Wunibalı  tuller (Hg.)geschützt. In ezug auf die Beichte ist Beraten und Begleiten, reiburg 1.DBr. 1990
das SO Beichtgeheimnis ausdrücklich Anselm Grün, Geistliche Begleitung bei den
sehr weılt efasst: Can 983f. verbietet Wüustenvätern, Unsterschwarzach 199
die direkte Preisgabe VO  u Informati-

Vgl Kapitel B ILL der ethischen Richtlinien der DGP Uun: des BDP (S. Anm 2)
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4 Vgl. z. B. Kapitel B.III. der ethischen Richtlinien der DGP und des BDP (s. Anm. 2).

Weiterführende Literatur:

Isidor Baumgartner, Pastoralpsychologie, 

Düsseldorf 1990.

Konrad Baumgartner/Wunibald Müller (Hg.), 

Beraten und Begleiten, Freiburg i.Br. 1990.

Anselm Grün, Geistliche Begleitung bei den 

Wüstenvätern, Münsterschwarzach 1991.
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aus? Was ist von Bedeutung, um nicht nur 

systemische, sondern auch individuelle 

Standards zu sichern?

3. Qualitätsmerkmale
der beratenden Person

Auch die Qualitäten der einzelnen Be-

raterInnen müssen daran gemessen wer-

den, ob sie die umfassende Autonomie der 

KlientInnen einfordern und fördern. Und 

in der Tat lässt sich zeigen, dass die tradi-

tionellen Normen und Grundtugenden für 

Personen im Beratungsdienst genau dieses 

Ziel im Auge haben. Dabei finden sich die 

negativen Verbotsnormen verständlicher-

weise häufiger in den jeweiligen Standes-

ordnungen als die positiven Gebotsnormen 

oder Grundhaltungen. Letztere werden 

eher über Ausbildungsordnungen vermit-

telt, soweit solche vorhanden sind.

Was also sind die Grund legenden Ver-

bote für BeraterInnen? Entlang des kirch-

lichen Rechts lassen sich vor allem drei 

Verbote herausarbeiten, die letztlich in 

allen Beratungsberufen das Grundgerüst 

von Verboten bilden:

– Das Schweigegebot sichert die Diskre-

tion ad extra zum Schutz der Persön-

lichkeit des Klienten. Es ist nicht nur 

in praktisch allen Standesordnungen 

von Beratungsberufen enthalten und 

mit Sanktionen bewehrt,4 sondern 

auch seitens demokratischer Staaten 

gesetzlich anerkannt und gegen Über-

griffe staatlicher Organe weitgehend 

geschützt. In Bezug auf die Beichte ist 

das sog. Beichtgeheimnis ausdrücklich 

sehr weit gefasst: Can 983f. verbietet 

die direkte Preisgabe von Informati-

onen, die den Beichtenden unmittel-

bar verrät, ebenso wie den indirekten 

Gebrauch des in der Beichte gewon-

nenen Wissens in einer Weise, die den 

Beichtenden schädigen könnte. Zudem 

gilt das Beichtgeheimnis ausnahmslos, 

selbst dort, wo es um die Rettung von 

Leben geht, und ist mit der höchsten 

kirchenrechtlich denkbaren Sanktion 

belegt: Bei direkter Verletzung erfolgt 

sofort die Tatstrafe der Exkommuni-

kation, bei indirekter Verletzung eine 

„angemessene Strafe“.

– Die Verbote übertriebenen Nachfragens 

und überzogenen Bewertens gewähr-

leisten die Diskretion ad intra. Es geht 

nicht darum, dass die beratende Per-

son sich ein Geschehen bis ins letzte 

Detail hinein vorstellen kann, sondern 

dass sie so viel Informationen erhält, 

wie sie zur soliden Beratung braucht. 

Hier ist jeder verdeckte Voyeuris-

mus zu vermeiden. Das Kirchenrecht 

fordert deshalb vom Beichtpriester 

Behutsamkeit beim Nachfragen und 

Ausforschen (can. 979). Mag das auch 

ursprünglich besonders im Blick auf 

das sechste Gebot gemeint gewesen 

sein, so gilt es doch bezüglich jeglicher 

Materie. Hinzu kommen muss eine 

große Vorsicht, was bewertende Äuße-

rungen des Ratgebers betrifft. Sowohl 

vorschnelle Verharmlosungen („ach, 
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das ist doch Sarl nicht schlimm!”) muündet diese ege In das Verbot,
als auch übereilte Dramatisierungen überhaupt eine Bindung ZU. Klienten
(„Was, das en S1e en Ernstes einzugehen.” amı ist CS zugleic.
gemacht?” helfen nicht welter. E1n obsolet, eine CNS befreundete oder
wertendes Urteil kann erstens 1Ur abhängige Person beraten. Beide,
Ende eiInes Beratungsgesprächs stehen Berater wI1Ie Klienten, sollen ach er
und 111U55 zweılıtens der Eigenbe- Möglichkeit ihre innere und Aufßere
wertung des Klienten Mag Unabhängigkeit gegenüber dem Je-
se1IN, dass diese einer Korrektur bedarf. weils Anderen bewahren. Nur ist

ihre utonomıle verwirklichen.och selbst eine derartige Korrektur
I11US5 erfolgen, dass S1€ den Respekt Über die Verbote hinaus lassen sich
VOLF der utonomle der beratenen Per- aber auch Gebote finden. Da diese sich
SOM spuren lässt. Letztlich 1111US55 diese normalerweise nicht In rec.  1Iıchen Ord-
In der eratung (nicht ıIn der Beichte

NUNSCH finden, greife ich hier auf jene Än-
(QUA „Gerichtsverhandlung selbst ein weisungen zurück, die lgnatıus VO  u LoyolaUrteil fällen, das kann ihr niemand aD-
nehmen. In Sseinem Exerzitienbuch denen gibt, die

Menschen In geistlichen UÜbungen beraten
Das Missbrauchsverbot sichert die NO- und begleiten. Dort finden sich fol-
tige Distanz zwischen BerateriIn und gende HiınwelseKlientIn. Fur die Beichte kennt die
Kirche dieses Verbot 1mM 1C. auf BerateriInnen sollen die AÄAutonomite der
sexuellen Missbrauch. Can Y/ / rklärt Ratsuchenden fördern. S1e sollen die-
die SO „absolutio complicis”, die LOS- SC ihren Weg selbständig entdecken
sprechung des eigenen Sexualpartners lassen und 1Ur viele orgaben
für ungültig (außer In Todesgefahr), chen, WIE dazu nötig sind.®
insbesondere WEnnn die sexuelle ez1e- In der Darlegung VO  b Sachverhalten
hung sich innerhalb der Beichte enTt- gilt das Prinzıp absoluter Wahrheits-
wickelt. E1n rlester, der sSseiInen Part- Nicht FPrivatmeinungen sind SC
ner/seine Partneriın losspricht, zieht ragt, sondern die nüchterne Darstel-
sich gemä: C A  5 13/5 die sofortige lung dessen, Was objektiv anerkannt
Tatstrafe der Exkommunikation In ist.‘ Auch die Darstellung kontroverser
UÜrientierung Sigmund Freud hat Posıtionen und Argumente ist unab-
sich jedoch 1mM J eine erwelıterte dingbar, damıit Ratsuchende sich ihre
Fassung des Missbrauchsverbots etab- Meinung selbst bilden können.
liert, die S0 Abstinenzregel: Berate- In der Einstellung sollen Beratende
rinnen dürfen bei ihren KlientInnen den Beratenen zugleic kritisch-distan-
nicht ach der Erfüllung eigener Be- Zzier und wohlwollend sympathetisch
dürfnisse suchen welcher Art diese egegnen.“ Zu grofße ähe verhindert
auch immer SEe1IN mögen Letztlich den 1C. ber den Tellerrand, den

Kapitel 1). 153 der ethischen Richtlinien der DGP un: des BDP (S. Anm. 2)
Ignatius Vorn Loyola, Geistliche UÜbungen, er Exerzitienbuch EB), Freiburg 1. Br. hier

G—
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5 Kapitel D.I.3 der ethischen Richtlinien der DGP und des BDP (s. Anm. 2).
6 Ignatius von Loyola, Geistliche Übungen, (= Exerzitienbuch = EB), Freiburg i. Br. 61983, hier:

EB 2.
7 EB 2.
8 EB 6–7.
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das ist doch gar nicht so schlimm!“) 

als auch übereilte Dramatisierungen 

(„was, das haben Sie allen Ernstes 

gemacht?“) helfen nicht weiter. Ein 

wertendes Urteil kann erstens nur am 

Ende eines Beratungsgesprächs stehen 

und muss zweitens an der Eigenbe-

wertung des Klienten ansetzen. Mag 

sein, dass diese einer Korrektur bedarf. 

Doch selbst eine derartige Korrektur 

muss so erfolgen, dass sie den Respekt 

vor der Autonomie der beratenen Per-

son spüren lässt. Letztlich muss diese 

in der Beratung (nicht in der Beichte 

qua „Gerichtsverhandlung“!) selbst ein 

Urteil fällen, das kann ihr niemand ab-

nehmen.

– Das Missbrauchsverbot sichert die nö-

tige Distanz zwischen BeraterIn und 

KlientIn. Für die Beichte kennt die 

Kirche dieses Verbot v.a. im Blick auf 

sexuellen Missbrauch. Can. 977 erklärt 

die sog. „absolutio complicis“, die Los-

sprechung des eigenen Sexualpartners 

für ungültig (außer in Todesgefahr), 

insbesondere wenn die sexuelle Bezie-

hung sich innerhalb der Beichte ent-

wickelt. Ein Priester, der seinen Part-

ner/seine Partnerin losspricht, zieht 

sich gemäß can. 1378 § 1 die sofortige 

Tatstrafe der Exkommunikation zu. In 

Orientierung an Sigmund Freud hat 

sich jedoch im 20. Jh. eine erweiterte 

Fassung des Missbrauchsverbots etab-

liert, die sog. Abstinenzregel: Berate-

rInnen dürfen bei ihren KlientInnen 

nicht nach der Erfüllung eigener Be-

dürfnisse suchen – welcher Art diese 

auch immer sein mögen. Letztlich 

mündet diese Regel in das Verbot, 

überhaupt eine Bindung zum Klienten 

einzugehen.5 Damit ist es zugleich 

obsolet, eine eng befreundete oder 

abhängige Person zu beraten. Beide, 

Berater wie Klienten, sollen nach aller 

Möglichkeit ihre innere und äußere 

Unabhängigkeit gegenüber dem je-

weils Anderen bewahren. Nur so ist 

ihre Autonomie zu verwirklichen.

Über die Verbote hinaus lassen sich 

aber auch Gebote finden. Da diese sich 

normalerweise nicht in rechtlichen Ord-

nungen finden, greife ich hier auf jene An-

weisungen zurück, die Ignatius von Loyola 

in seinem Exerzitienbuch denen gibt, die 

Menschen in geistlichen Übungen beraten 

und begleiten. Dort finden sich u.a. fol-

gende Hinweise:

– BeraterInnen sollen die Autonomie der 

Ratsuchenden fördern. Sie sollen die-

se ihren Weg selbständig entdecken 

lassen und nur so viele Vorgaben ma-

chen, wie dazu nötig sind.6

– In der Darlegung von Sachverhalten 

gilt das Prinzip absoluter Wahrheits-

treue: Nicht Privatmeinungen sind ge-

fragt, sondern die nüchterne Darstel-

lung dessen, was objektiv anerkannt 

ist.7 Auch die Darstellung kontroverser 

Positionen und Argumente ist unab-

dingbar, damit Ratsuchende sich ihre 

Meinung selbst bilden können.

– In der Einstellung sollen Beratende 

den Beratenen zugleich kritisch-distan-

ziert und wohlwollend sympathetisch 

begegnen.8 Zu große Nähe verhindert 

den Blick über den Tellerrand, den 
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Ratsuchende gerade anstreben. Zu 

große Distanz erweckt in ihnen den 

Eindruck, mit den eigenen Problemen 

nicht verstanden zu sein. Unbequeme 

Wahrheiten müssen angesprochen 

werden, aber mit der nötigen Sensi-

bilität.9

– Von der Sache her sollen BeraterInnen 

zugunsten von Moralität und Vollkom-

menheit werben10, zugleich aber strikt 

ergebnisoffen beraten: „Wie eine Waage 

in der Mitte stehend“ sollen sie Gott 

den Entscheidungsprozess im Klienten 

überlassen11. Ein Anspruch, der auch 

heute in der Seelsorge allzu selten um-

gesetzt wird (vgl. etwa den Rückzug 

aus der Beratung in Schwangerschafts-

konflikten in deutschen Diözesen).

Beratung braucht Qualität, soll sie die 

eigenverantwortliche Lebensgestaltung der 

Ratsuchenden fördern. Solche Qualität ist 

weder innerhalb noch außerhalb der Kir-

che selbstverständlich. Es ist berechtigt 

und gut, wenn die Kirche auf Defizite ver-

schiedener Beratungsangebote im parare-

ligiösen oder paratherapeutischen Bereich 

hinweist. Doch es wäre auch dringend er-

forderlich, das eigene kirchliche Ethos der 

Beratung selbstkritisch zu durchleuchten 

und an höchsten Standards zu bemessen. 

Und da bleibt zweifelsohne noch viel zu 

tun.

Der Autor: Geb. 1962 in Würzburg, Priester, 

seit 2002 Inhaber des Lehrstuhls für Moral-

theologie an der KTU Linz, Mitglied in na-

tionalen wie internationalen Kommissionen 

und Arbeitsgemeinschaften (u.a. Gentech-

nik-Kommission des österr. Bundesministe-

riums für Gesundheit und Frauen, AG für 

Theologie der Spiritualität); nebenamtliches 

Engagement in der Pfarrseelsorge.


